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 Postulat SP/Jungi; "Schaffung eines Jugendraums in Lyss"; 2023/11; Stellungnahme 
 

Ausgangslage 

An der GGR-Sitzung vom 06.11.2023 wurde das Postulat SP/Jungi; "Schaffung eines Ju-

gendraums in Lyss"; 2023/11 eingereicht. 

 

Begründung  

Wir sind der Meinung, dass ein Jugendraum einen wichtigen Beitrag zur Förderung der sozialen Interak-

tion und der Entwicklung unserer Jugendlichen leisten kann. 

Die Schaffung eines Jugendraums in Lyss würde zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten bieten, die sich 

positiv auf die Gemeinde und insbesondere auf die Jugendlichen auswirken. Hier sind einige Gründe, wa-

rum dies eine sinnvolle Initiative ist: 

Förderung der sozialen Interaktion: Ein Jugendraum bietet den Jugendlichen einen sicheren und geeigne-

ten Ort, um sich zu treffen, Freundschaften zu schließen und soziale Kompetenzen zu entwickeln. 

Ideenaustausch und Kreativität: In einem Jugendraum können Jugendliche Ideen austauschen, Projekte 

entwickeln und kreative Aktivitäten durchführen. Dies fördert ihr kritisches Denken und ihre Kreativität. 

Prävention von Langeweile und jugendliches Fehlverhalten: Durch die Bereitstellung einer sinnvollen 

Freizeitbeschäftigung wird die Wahrscheinlichkeit von Langeweile und potenzieller jugendlicher Krimi-

nalität verringert. 

 

Förderung der Integration: Ein Jugendraum kann Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen oder kultu-

rellen Herkunft einen gemeinsamen Ort bieten, der zur Integration beiträgt. 

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls: Ein Jugendraum fördert die Gemeinschaftsbindung und schafft ein 

Gefühl der Zugehörigkeit, was die Lebensqualität für alle Einwohner von Lyss erhöht. 

Zukunftsfähigkeit: Die Investition in die Jugend von heute ist eine Investition in die Zukunft der Ge-

meinde. Die Jugendlichen von heute werden die Bürger/innen und Führungskräfte von morgen sein. 

Die Schaffung eines Jugendraums in Lyss würde daher nicht nur den Bedürfnissen der Jugendlichen ge-

recht, sondern auch zur Stärkung der Gemeinschaft und zur Förderung positiver Entwicklungen in der 

Gemeinde beitragen 

Wir sind überzeugt, dass die Schaffung eines Jugendraums einen positiven Einfluss auf die Entwicklung 

und das Wohlbefinden unserer Jugendlichen haben wird. 

Der Standort alte Försterschule wäre ideal, weil von hier aus bequem auch das Grien und den Skatepark 

erreicht werden können, beides beliebte Aufenthaltsorte von Jugendlichen. Uns ist jedoch bewusst, dass 

in der alten Försterschule langjährige Mietverhältnisse vorhanden sind, die ein rasches Handeln eventuell 

verhindern. Bis die Situation geklärt ist, könnte der Heilbach-Kindergarten als Provisorium dienen. Diese 

Liegenschaft gehört der Gemeinde und steht seit einiger Zeit leer. Wie die Parzelle in Zukunft genutzt 

werden soll, ist noch unklar. Daher bietet sich eine Zwischennutzung unbedingt an. 

Antrag  

Wir postulieren die Überprüfung der Machbarkeit eines Jugendraums in unserer Gemeinde, unter Berück-

sichtigung des Standorts der alten Försterschule. Falls in der alten Försterschule ein Jugendraum nicht in-

nert 1 Jahr eingerichtet werden kann, soll zusätzlich die Möglichkeit einer Zwischennutzung des Heil-

bachkindergartens als vorübergehender Jugendraum geprüft werden. 

 

Vorgeschichte 

An der Sitzung vom 27.02.2023 [ 148] bewilligte der GGR zusätzliche wiederkehrende Kosten 

für Personal, Miete und Betrieb für die Betreuung der Treffs in Lyss und Busswil sowie für die 

aufsuchende Jugendarbeit. 

Darin sind für den neu zu schaffenden Jugendtreff folgende Maximalkosten bewilligt worden.  

Personalkosten Fr.  210'960.00  in Kombination mit Streetwork 

Betriebskosten Fr.  10'000.00  nur Jugendraum 

Mietkosten Fr.  50'000.00  nur Jugendraum  



 

 

Die Suche nach einer Lokalität verlief erfolgreich. Der Verein CoLaboraZone3250 an der Biel-
strasse benötigt einige Flächen nicht. Ein Informationsanlass mit Anwohnenden mit Vorstellung 
Konzept Jugendraum haben stattgefunden. Diese Flächen stehen nun mittels Untermietvertrag 
der Gemeinde als Jugendräume zur Verfügung. Darin enthalten ist nebst der Miete ebenfalls 
ein Arbeitsplatz im Coworking, sowie die Nutzung des Sitzungsraums, sofern dieser nicht reser-
viert ist.  
Ein Betriebskonzept wurde von der Abteilung Soziales + Gesellschaft erstellt. Im April wird das 
Baugesuch für den Innenausbau publiziert und noch vor den Sommerferien 2024 soll der Be-
trieb aufgenommen werden. 
Eine Kommunikation zum neuen Jugendraum erfolgt zu gegebener Zeit durch die Abteilung So-

ziales + Gesellschaft. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Gemäss Art. 30 Bst. b der Geschäftsordnung GGR kann mittels Postulat verlangt werden, dass 

der GR ein bestimmtes Geschäft aus dem Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten, des 

GGR oder des GR prüft. Der vorliegende Vorstoss kann rechtlich als Postulat behandelt wer-

den. 

 

Bezug zu Richtlinien+Zielsetzungen 2022-2025  
• Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen 
• Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, 

familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen 
• Lyss betreibt nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik 
 

Problemstellung / Fragen 

Die alte Försterschule ist mit Miet- und Nutzungsverträgen beinahe vollständig belegt. Dadurch 

wird ein Deckungsbeitrag in der Erfolgsrechnung erreicht. Eine Mietvertragskündigung aufgrund 

von Eigenbedarf wäre möglich. Eine ordentliche Kündigung gemäss Mietrecht könnte vor der 

Schlichtungsbehörde angefochten und die Kündigungsfrist erstreckt werden. Eine Kündigung 

der Mieterschaft, um einen Jugendraum zu schaffen, zieht die Gemeinde auch aus wirtschaftli-

chen Überlegungen aktuell nicht in Betracht. Ein Jungendraum könnte auf Grund der Mietver-

hältnisse (Mietrecht) nicht innerhalb eines Jahres in der alten Försterschule eingerichtet wer-

den. 

 

Die Möglichkeit einer Zwischennutzung des ehemaligen Heilbachkindergarten wurde von Ver-

waltung rasch verworfen. Das Objekt liegt inmitten eines Wohnquartiers. Es erfüllt die Anforde-

rungen des Jugendrats und der Kinder- und Jugendfachstelle nicht. Die Kosten für die erneute 

Inbetriebnahme und den nötigen Instandsetzungskosten sind unverhältnismässig.  

 

Mit dem Jugendraum im CoLaboraZone3250 kann das Konzept mit Streetworker implementiert 

und verankert werden. Aus dem Betrieb entwickeln sich allenfalls neue Anforderungen für oder 

an Räumlichkeiten. Ein erster wichtiger Meilenstein mit der Inbetriebnahme des Jugendraums 

steht vor der Erreichung. 

 

Beurteilung GR 

Die Gemeinde Lyss hat die Wichtigkeit eines Jugendraums erkannt. Der GR unterstützt den 

eingeschlagenen Weg des Jugendraums an der Bielstrasse. Er ist sich bewusst, dass diese 

Räumlichkeiten langfristig als Einzelmassnahme wohl nicht ausreichend sind.  

Der GR hat bereits aus den Motionen FDP "Aufenthaltsorte / Angebote für die Bevölkerungs-

gruppe der 14-18-Jährigen" (Nr. 2021/20) und Motion überparteilich "Einführung von Street-

work" (Nr. 2022/01) einen Auftrag geeignete Räumlichkeiten zu finden. Deshalb lehnt der GR 

das Postulat SP/Jungi; "Schaffung eines Jugendraums in Lyss"; 2023/11 ab. 

 
  



 

 

 
 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Für den Jugendraum an der Bielstrasse sind im Budget 2024 Kosten von Fr. 60'000.00 berück-

sichtigt. 

 

Erwägungen 

Meister Katrin, SP: Die Rednerin spricht zum GGR im Namen von Nitharshini Ratnasingam, 

welche heute krankheitshalber abwesend ist. Der Vorstoss wurde von der Fraktion SP/Jungi 

eingereicht, da es im Zusammenhang mit einem Jugendraum nun endlich vorwärts gehen 

muss. Ein Jugendraum für vor allem ältere Jugendliche, die in Lyss eigentlich nirgends einen 

rechten Platz haben. Die Fraktion SP/Jungi hat sich gedacht, mit dem Kindergarten Heilbach 

würde eventuell eine Liegenschaft leer stehen, die dafür geeignet wäre. Nun hat sie gelesen, 

dass es einen Jugendraum an der Bielstrasse geben kann. Dies wäre dort wahrscheinlich noch 

viel besser und es wurde bereits recht vorwärts gemacht. Die Rednerin ist unsicher, ob er be-

reits geöffnet hat. Die Fraktion SP/Jungi ist sehr gespannt, wie es mit diesem Jugendraum an-

läuft und freut sich, dass die Jugendlichen in Lyss ein Platz erhalten haben. Da das Anliegen 

mit dem Jugendraum an der Bielstrasse erfüllt ist, zieht die Fraktion SP/Jungi dieses Postulat 

zurück. 

 
 

Beschluss stillschweigend 

Der GGR nimmt Kenntnis vom Rückzug des Postulats SP/Jungi; "Schaffung eines Ju-

gendraums in Lyss", 2023/11. 

 
 

Beilagen Keine 

 

 

 


